
Die forensische Psychologie ist zwar keine neu ent
standene Wissenschaft. Jedoch sind die theoretischen 
Grundlagen der herkömmlichen forensischen Psycholo
gie nicht und die praktischen Erkenntnisse und Er
fahrungen nur bedingt und teilweise auf die Aufgaben 
unserer forensischen Psychologie anzuwenden. Es 
sind konzeptionelle Gedanken zum Gegenstand und zur 
Entwicklung der forensischen Psychologie nötig, wie 
sie z. B. von H i e b s c h / W e r n e r  vorgelegt wur
den.® Sie müssen in enger Wechselwirkung mit der 
empirischen Forschung und Erkenntnis und auf der 
Grundlage der marxistischen Gesellschaftstheorie ent
stehen. Da aber die empirischen Grundlagen noch un
genügend sind, ist die Wechselwirkung zwischen Konzi
pierung bzw. Theoriebildung und Praxis noch beein
trächtigt. Daraus ergeben sich bestimmte Gefahren, auf 
die u. a. K e r t e s z  hinweist. Er betont, daß bei sich 
entwickelnden Disziplinen — „und die marxistische 
Kriminalpsychologie ist als eine solche zu betrachten“ 
— die Definition des Gegenstands oder die Bestimmung 
des Aufbaus des Systems im allgemeinen nicht ge
lingen, „da es an entsprechendem Kenntnismaterial 
mangelt; erfolgt die Festlegung der Grenzlinien zu 
frühzeitig, so bleiben eventuell wichtige Gebiete der 
Forschung verschlossen“/4/.
Wenn im folgenden Gegenstand und Aufgaben der 
forensischen Psychologie erörtert werden, dann des
halb, weil sich solche Gefahren in unserer Fachliteratur 
zeigen und deshalb die Diskussion fortgeführt werden 
muß.

Anforderungen an die sozialistische Rechtspflege
psychologie

Sowohl die gegenwärtige Praxis als auch die prognosti
sche Ausrichtung der forensischen Psychologie in der 
DDR ist zur Zeit noch von traditionellen Gegebenheiten 
bedingt, die nicht immer den Anforderungen der 
Rechtspflegepraxis entsprechen. Weder traditionelle 
Gebundenheit noch institutionelle Erwägungen dürfen 
aber den forensisch-psychologischen Beitrag zur 
.Rechtsverwirklichung hemmen. Ausschlaggebend müs
sen allein die Anforderungen sein, die sich im Prozeß 
der praktischen Rechtspflege ergeben. Diese Anforde
rungen sind in enger Zusammenarbeit mit den zentra
len Rechtspflegeorganen prognostizierbar und per
spektivisch in ihren Schwerpunkten zu bestimmen. Da
bei sind einseitige Einschränkungen oder Ausweitungen 
sowie traditionelle Beharrungstendenzen zu vermeiden. 
Ohne eine detaillierte Differenzierung geben zu wol- 
len/5/, sind u. a. dabei folgende Anforderungen zu 
beachten:
Die herkömmliche Sachverständigenpsychologie ist eine 
der wesentlichen Quellen der forensischen Psychologie 
und dominierte lange aus traditionellen und institutio
nellen Gründen. Sie ist im wesentlichen auf die Bedürf
nisse der im Strafprozeß mitwirkenden Psychologen 
abgestellt und meist von diesen selbst betrieben wor
den. Insofern besteht ein allenfalls für den Psycholo
gen fruchtbarer Kreislauf. Der Nutzen für den Rechts
pflegepraktiker ist sporadisch, zufällig, ist Nebeneffekt. 
Der Gegenstand ist zudem im Vergleich zu dem von der 
Rechtspflegepraxis her notwendigen Aufgabenkreis der 
forensischen Psychologie unverhältnismäßig eng. Es
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geht im wesentlichen um Gutachtenfragen und damit 
verbundene Probleme, wie die Aussagepsychologie.
Es kann jedoch konstatiert werden, daß diese fast aus
schließliche Beschränkung der forensischen Psycholo
gie auf den Beitrag des psychologischen Sachverstän
digen zunehmend überwunden wird./6/ Der Straftäter 
wird z. B. nicht mehr nur als zu Begutachtender, son
dern in all seinen Dimensionen gesehen, also auch 
unter dem Aspekt der Determination seines kriminel
len Verhaltens, des Einflusses von bestimmten Per
sönlichkeitsbesonderheiten, Gruppenmerkmalen, tat
situativen Besonderheiten auf die Tatmotivation und 
Entscheidung, der psychologischen Besonderheiten 
einzelner Deliktsgruppen bzw. Tätergruppen usw. 
Darüber hinaus geht es zunehmend um die forensisch
psychologische Mitarbeit an der Präzisierung und 
Differenzierung solcher Grundbegriffe der Rechtspre
chung, wie Entscheidung, Schuld, um die Analyse ein
zelner Schuldfragen, wie verantwortungslose Gleich
gültigkeit, Gewöhnung (§ 8 Abs. 2 StGB)./7/
Zweifellos ist die Erarbeitung fundierter psychologi
scher Erkenntnisse über den kriminell gewordenen 
Menschen eines der Hauptgebiete der forensischen Psy
chologie. Jedoch darf forensische Psychologie keines
falls mit Täterpsychologie gleichgesetzt werden. In die
ser Richtung kann jedoch W e r n e r ,  dem das Ver
dienst gebührt, die Frage nach den Aufgaben und dem 
Gegenstand der forensischen Psychologie zur Diskus
sion gestellt zu haben, verstanden werden, wenn er das 
eigentliche wissenschaftliche Anliegen der forensischen 
Psychologie darin sieht, „das Gesamtgebiet der Psycho
logie der Fehlentwicklungen nun aber nach jenen An
forderungen aufzuarbeiten, die durch Sicherheits- und 
Rechtsnormen an die Psychologie gestellt werden“ /8/, 
wenn als der „wesentliche Gegenstand der Forensischen 
Psychologie... die Theorie der Interiorisation der hin
ter den Rechtsnormen stehenden gesellschaftlichen 
Normen bei Individuen mit gestörten Systemeigen
schaften, gestörter Umwelt bzw. bei genereller negati
ver Person-Umwelt-Dialektik“ gesehen und wenn 
schließlich als das „Kernstück der Forensischen Psy
chologie“ die „Aufarbeitung der Pathopsychologie nach 
den Anforderungen, die durch die Rechtsnormen an 
die Psychologie gestellt werden“/9/, bezeichnet wird. 
Einer solchen Einengung des Gegenstandsbereichs kann 
aus verschiedenen Gründen nicht zugestimmt werden. 
Selbst wenn ausschließlich das kriminelle Verhalten 
bzw. die kriminell handelnde Persönlichkeit zum Ge
genstand genommen wird, geht es keineswegs nur um 
Fehlentwicklungen oder psychopathologische Probleme. 
In allen Bereichen kriminellen Verhaltens gibt es 
forensisch-psychologische Probleme der Täterpersön
lichkeit, die nicht psychopathologisch relevant sind. 
Kertesz ist zuzustimmen, wenn er betont, „daß die Per
sonen, deren Untersuchung und Umerziehung mit kri
minal-psychologischen Methoden erfolgt, trotz ihrer 
falschen sozialen und moralischen Einstellung in ihrer
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